Die Goldene Bulle von 1356

Auszug

Vorspruch

Ewig allmächtiger Gott, einzige Hoffnung der Welt,
Der du bist der Schöpfer des Himmels und der Erden,

Gedenke Deines Volkes und laß deinen himmlischen Blick
Gnädig auf ihm ruhen, und daß es seine Schritte niemals dorthin wende,
Wo Erinys Rache wütet, Allectos Befehle gebieten

Und Megaeras Gesetze herrschen;

Schenk ihm vielmehr, oh gütiger Gott, die Tatkraft

Deines geliebten Kaisers, unseres erlauchten Herrn, 

Daß es in Frömmigkeit und Milde durch ewig grünende Fluren,

Herrlich blühende Haine und wundersame Gefilde

Zu den heiligen Quellen gelange, wo das himmlische Naß

Den Born des göttlichen Lebens erweckt, die Wasser des Himmels

Die irdischen Saaten wachsen, Disteln und Dornen aber verdorren lassen,

Die Ernte hundertfachen Reichtum erbringt,

Und alle Speicher mit ihren Früchten sich füllen,

Gott zum Dank und Lohn auf immerdar!

Im Namen der heiligen unteilbaren Dreifaltigkeit, Heil und Segen, Amen.

Karl der IV., durch göttliche Gunst und Milde römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches und König von Böhme, zu ewigem Gedenken.

Ein jedes Reich, das der Zweitracht verfällt, wird in sich zusammenbrechen, weil seine Fürsten sich zu Gefährten von Räubern und Dieben gemacht haben. Gott der Herr hat sie mit dem Geist der Finsternis erfüll, so daß sie am hellen Tage dahintappen wie in dunkler Nacht, und ihnen das Licht genommen, auf daß sie Blinde sind und Blindenführer; denn wer da wandelt in der Finsternis, taumelt von Stein zu Stein, und wer blinden Geistes ist, tut Böses in Zwietracht und Streit.

...

Aber fürwahr, da Wir nun kraft Unsres Amtes, das Wir mit Unserer kaiserlichen Würde auf Uns genommen haben, die Verpflichtung in Uns fühlen, künftigen Ursachen von Streit und Zwietracht unter den Kurfürsten, zu denen Wir als König von Böhmen – wie allen bekannt – auch gehören, Einhalt zu gebieten, haben Wir – sowohl wegen Unseres hohen kaiserlichen Amtes als auch wegen der von uns innegehabten Kur – , um die Eintracht unter den Kurfürsten zu fördern und die Einmütigkeit der Königswahl zu sicher, ferner um den vorerwähnten schmählichen Zwistigkeiten und den mannigfachen aus ihnen erwachsenen Gefahren ein Ende zu bereiten, auf Unserem feierlichen Reichstag zu Nürnberg in Gegenwart aller geistlichen und weltlichen Kurfürsten und einer großen Zahl von Fürsten, Grafen, Herren, Edlen und Städten, auf dem Throne sitzend, angetan mit den kaiserlichen Infuln, Insignien und der Krone nach vorheriger, sorgfältiger Beratung die nachfolgend geschriebenen Gesetze mitkaiserlicher Gewalt zu erlassen, auszufertigen und zu bestätigen geruht im Jahr des Herrn 1356, im neunten Jahr der Indiktion, am vierten Tag vor den Iden des Januar, im zehnten Jahr Unserer Regierung als König und im ersten Unsres Kaisertums.

Kapitel I

Über die Art des Geleits der Kurfürsten und von wem es zu stellen ist

...

Ausschreibung der Königswahl

[15.] Ferner bestimmen und verordnen Wir, daß der Erzbischof von Mainz jeweils allen seinen geistlichen und weltlichen Mitkurfürsten die Wahl durch seine Boten mit offenen Briefen anzeigen soll.

In diesen Briefen sollen der Tag und die Frist angegeben werden, binnen deren diese Briefe jeden der Kurfürsten aller Wahrscheinlichkeit nach zugestellt sein können. In gleicher Weise sollen die Briefe enthalten, daß von dem darin bestimmten Tag an innerhalb der nächsten drei Monate sämtliche Kurfürsten zur Wahl des römischen Königs und künftigen Kaisers in Frankfurt am Main erscheinen oder zum selben Tag und an denselben Ort ihre mit gesiegelten Vollmachtsurkunden ausgestatteten Gesandten entsenden sollen. Wie aber und auf welche Weise solche Briefe abgefaßt werden sollen und welche Formvorschriften unabdingbar zu beachten sind, auf welche Art und Weise die Kurfürsten ihr Gesandten für eine solche Wahl bestellen und ihnen Vollmacht, Auftrag und Ermächtigung erteilen sollen, ist am Ende dieses Buches hinreichend beschrieben und deutlich gemacht. Wir gebieten und verordnen mit kaiserlicher Gewalt, die dort angegebene Form allzeit einzuhalten und zu beachten.

Zeitpunkt der Wahlausschreibung und Wahlort

[16.] Wenn der Tod des römischen Kaisers und Königs im Erzbistum Mainz bekannt wird, dann soll der Erzbischof von Mainz innerhalb eines Monats von dem Tag des Bekanntwerdens an gerechnet – so befehlen und verordnen Wir – allen Kurfürsten den Tod und die Wahlausschreibung, wie vorerwähnt, in offenen Briefen mitteilen. Sollte sich aber der Erzbischof in Durchführung und Wahlausschreibung nachlässig oder säumig zeigen, dann sollen die Kurfürsten aus eigenem Antrieb auch ohne Ladung in Erfüllung ihrer Pflicht und Treue, die sie dem Heiligen Reich schulden, binnen drei Monaten, so wie es in der zuvor erwähnten Verordnung bestimmt ist, in der schon mehrfach erwähnten Stadt Frankfurt zusammenkommen, um den römischen König und künftigen Kaiser zu wählen.

Gefolge der Kurfürsten

[17.] Jedem Kurfürsten oder seinem Gesandten ist es erlaubt, zum Wahltermin mit 200 Berittenen, unter denen sich höchstens 50 Bewaffnete, eher weniger, keinesfalls aber mehr, [befinden dürfen], in die vorgenannte Stadt Frankfurt einzuziehen.

Verlust der Kurstimme

[18.] Kommt aber ein Kurfürst, obwohl er zur Wahl geladen und aufgefordert worden ist, weder selbst, noch erscheinen bevollmächtigte Gesandte mit offenen Briefen, die mit einem großen Siegel versehen sind und die eine volle, uneingeschränkte und unbedingte Vollmacht zur Wahl eines römischen Königs und künftigen Kaisers enthalten, oder kommt er zwar selbst oder schickt er seine Gesandten, verläßt aber oder verlassen seine vorerwähnten Gesandten später den oben genannten Wahlort, ehe der römische König und künftige Kaiser erwählt worden ist, ohne sich durch einen eigens für die vorstehend erwähnte Wahl bestellten und zurückgelassenen Gesandten rechtmäßig vertreten zu lassen, dann soll er seiner Kurstimme sowie des Wahlrechts, das ihm bei dieser Wahl zustand und auf das er auf diese Weise verzichtet hat, für diesmal verlustig gehen.

Schutz der Kurfürsten am Wahlort

[19.] Die Bürger von Frankfurt aber verpflichten Wir und gebieten ihnen kraft des Eides, den sie auf Unseren Befehl auf die Reliquien der Heiligen abzulegen haben, daß sie die Kurfürsten im allgemeinen und jeden von ihnen im besonderen vor dem Angriff eines anderen [Kurfürsten], falls zwischen ihnen ein Zwist herrschen sollte, sowie dessen Gefolge, das jeder von ihnen mit der vorerwähnten Zahl von 200 Berittenen in die Stadt mitgebracht hat, getreulich und mit Sorgfalt schützen und verteidigen sollen; widrigenfalls sie sich des Meineids schuldig machen und alle ihre Rechte, Freiheiten, Privilegien, Gnadenerweise und Beweise Unserer Huld, die sie vom Heiligen Reich empfangen haben, vollständig verlieren und wegen ihres Verhaltens mit all ihren Leuten und Gütern der Reichsacht verfallen sollen; und es soll hernach jedermann erlaubt sein, aus eigener Gewalt und ohne gerichtsverfahren (auctoritate propria ac sine iudicio) unmittelbar gegen jene Bürger, die Wir in einem solchen Fall sofort und für alle Zukunft für rechtlos erklären, als Verräter, Aufrührer und Empörer gegen das Reich vorzugehen, ohne daß er vom Heiligen Römischen Reich oder von sonst jemandem eine Strafe zu befürchten hätte.

Zutrittsverbot für Fremde am Wahlort

[20.] Ferner sollen die vorerwähnten Bürger von Frankfurt während der gesamten Zeit, da man über die schon wiederholt erwähnte Wahl berät und verhandelt, niemanden, welchen Standes und welcher Würde oder Ranges er auch sei, in die vorerwähnte Stadt einlassen oder auf andere Weise hereinzukommen gestatten, ausgenommen die Kurfürsten oder deren schon erwähnte Gesandte oder Bevollmächtigte, von denen jeder mit 200 Berittenen, wie oben bestimmt, eingelassen werden soll. Wenn sich aber nach der Ankunft der Kurfürsten oder während ihrer Anwesenheit in der vorgenannten Stadt ein Unbefugter befinden sollte, so sollen die Bürger seine Ausreise unverzüglich anordnen und für deren Durchführung bei Vermeidung aller zuvor erwähnten angedrohten Strafen wie auch kraft des Eides, den die Bürger von Frankfurt hierüber gemäß diesem Gesetz bei den Reliquien der Heiligen zu leisten haben, unmittelbar sorgen, wie dies zuvor dargelegt ist.

Kapitel II 

Über die Wahl des römischen Königs

Messe und Wahleid

[1.] Nachdem die schon mehrfach erwähnten Kurfürsten oder ihre Gesandten in die Stadt Frankfurt eingezogen sind, sollen sie sogleich nach ihrer Ankunft am Morgen des folgenden Tages in der Kirche des heiligen Apostels Bartholomäus bei Anwesenheit aller Beteiligten die Messe »de Sancto Spiritu« singen lassen, auf daß der Heilige Geist ihre Herzen erleuchte, ihren Verstand mit seinem Licht erhelle und sie alle mit seiner Kraft erfülle, daß es ihnen beschieden sei, mit seinem Beistand und zum Heil der Christenheit einen gerechten, guten und tüchtigen Mann zum römischen König und künftigen Kaiser zu wählen. Wenn diese Messe zu Ende ist, sollen alle Kurfürsten oder ihre Gesandten an den Altar herantreten, an dem die Messe gelesen worden ist, und dort sollen die geistlichen Kurfürsten vor dem Evangelium des Johannes »Im Anfang war das Wort«, das vor ihnen aufgeschlagen werden soll, voll Ehrfurcht ihre Hände vor der Brust zusammenlegen, die weltlichen Kurfürsten hingegen das Evangelium mit ihren eigenen Händen berühren; und alle sollen unbewaffnet mit ihrem gesamten Gefolge gegenwärtig sein. Danach soll ihnen der Erzbischof von Mainz die Eidesformel vorsprechen und zugleich mit ihnen oder den Gesandten der Abwesenden den Eid in der deutschen Sprache wie folgt leisten:

Eidesformel

[2.] »Ich ..., Erzbischof von Mainz, des Heiligen Reiches Erzkanzler in Deutschland und Kurfürst, schwöre bei diesen hier gegenwärtig vor mir liegenden heiligen Evangelien Gottes, gemäß der Treue, zu der ich gegen Gott und das Heilige Römische Reich verpflichtet bin, nach bestem Wissen und Gewissen und mit Gottes Hilfe der Christenheit ein weltliches Oberhaupt, einen römischen König und künftigen Kaiser, der zu diesem hohen Amte geeignet ist, soweit mein Verstand, meine Einsicht und meine Treue mir dies einzugeben vermögen, zu wählen, meine Stimme abzugeben und meine Entscheidung zu treffen, ohne jede [geheime] Abrede, Belohnung, Entgelt oder Versprechen oder wie immer dergleichen genannt werden mag absque omni pacto, stipendio, precio vel promisso seu quocumque modo talia valeant appellari). So wahr mir Gott helfe und [im Namen] aller Heiligen.«

Verfahren bei der Wahl

[3.] Nachdem die Kurfürsten oder ihre Gesandten in vorerwähnter Weise diesen Eid geleistet haben, sollen sie zur Wahl schreiten und die oben erwähnte Stadt Frankfurt nicht eher verlassen, bis die Mehrzahl von ihnen der Welt und der Christenheit ein weltliches Oberhaupt, einen römischen König und künftigen Kaiser erwählt hat. Falls sie dies jedoch nicht binnen 30 Tagen -–vom Tage der Eidesleistung an gerechnet – vollzogen haben sollten, sollen sie von da an, d.h. nach Ablauf dieser 30 Tage, nur Brot und Wasser genießen und unter keinen Umständen die oben erwähnte Stadt verlassen, bevor sie nicht oder die Mehrzahl von ihnen einen Herrscher und ein weltliches Oberhaupt der Gläubigen gewählt haben, wie oben geschrieben steht.

Verdecktes Mehrheitsprinzip

[4.] Nachdem sie alle oder die Mehrzahl von ihnen die Wahl an diesem Ort vollzogen haben, ist eine solche Wahl so zu behandeln und anzusehen, als sei sie von ihnen allen ohne jede Gegenstimme einhellig vollzogen worden. Sollte aber einer der Kurfürsten oder der vorerwähnten Gesandten säumig sein, ausbleiben oder sich verspäten, dann, so verfügen Wir, soll dieser, sofern er noch eintrifft, bevor die vorerwähnte Wahl vollzogen ist, in demjenigen Abschnitt des Wahlverfahrens zur Wahl zugelassen werden, in dem sich dieses zur Zeit seiner Ankunft befindet.

Bestätigung der kurfürstlichen Rechte

Und weil es bisher aus alter, bewährter und löblicher Gewohnheit stets und unverbrüchlich so gehandhabt worden ist, bestimmen Wir und verordnen Wir mit der ganzen kaiserlichen Machtvollkommenheit, daß, wer in der vorerwähnten Weise zum römischen König erwählt wurde, sogleich nach vollzogener Wahl – noch bevor er in irgendwelchen anderen Angelegenheiten oder Geschäften im Namen des Heiligen Reiches tätig geworden ist – sämtlichen geistlichen und weltlichen Kurfürsten, die bekanntlich die vornehmsten Glieder des Heiligen Reiches bilden, alle ihre Privilegien, Urkunden, Rechte, Freiheiten und Vergünstigungen, alten Gewohnheiten, Titel und Würden und alles, was sie vom Reich bis zum Tage der Wahl empfangen und innehaben, ohne jeden Verzug und Widerspruch mit Urkunde und Siegel bestätigen und anerkennen soll. Alles Vorerwähnte soll er ihnen erneuern, nachdem er mit den kaiserlichen Infuln versehen worden ist. Diese Bestätigung soll der so Erwählte einem jeden [Kurfürsten] im Namen des Königs ausstellen und hernach im Namen und mit Titel des Kaisers erneuern und verpflichtet sein, niemanden unter den Fürsten auf irgendeine Weise zu benachteiligen, sondern jedermann ohne jede Arglist, huldreich und gnädig [zu schützen] und zu fördern.

Eigene Stimme des Gewählten]

[5.] Für den Fall aber, daß drei anwesende Kurfürsten oder die Gesandten der Abwesenden, einen Fürsten aus ihrer Mitte oder aus ihrer Gemeinschaft, das heißt einen anwesenden oder abwesenden Kurfürsten, zum römischen König wählen, bestimmen Wir, daß die Stimme des Gewählten, wenn er anwesend ist, oder falls er abwesend ist, die seiner Gesandten, die gleiche volle Gültigkeit haben soll wie die der übrigen Kurfürsten, und die Zahl der Wählenden vermehren und die Mehrheit bilden helfen soll wie die Stimmen der übrigen Kurfürsten.

Kapitel IV 

Über die Kurfürsten im allgemeinen

Sitzordnung der weltlichen Kurfürsten bei feierlichen Reichshandlungen

[1.] Wir setzen ferner fest, daß, sooft von nun an ein Reichstag abgehalten wird, bei jeder Zusammenkunft, das heißt im Rat, bei der Festtafel und bei allen anderen Gelegenheiten, bei denen der Kaiser und römische König mit den Kurfürsten zusammensitzt, zur Rechten des Kaisers und römischen Königs unmittelbar neben dem Erzbischof von Mainz oder dem von Köln, das heißt neben demjenigen, der nach Lage des Tagungsorts und der jeweiligen Kirchenprovinz gemäß dem Wortlaut seines Privilegs zur Rechten des Kaisers sitzen soll, der König von Böhmen als gekrönter und gesalbter Fürst den ersten Sitzplatz, unmittelbar nach ihm der Pfalzgraf bei Rhein den zweiten einnehmen soll; zur Linken aber, unmittelbar neben demjenigen der vorerwähnten Erzbischöfe, der zur Linken seinen Sitzplatz hat, soll den ersten Platz der Herzog von Sachsen und nach ihm den zweiten der Markgraf von Brandenburg haben.

Der Erzbischof von Mainz als Wahlleiter

[2.] Sooft aber in Zukunft das Heilige Reich ledig werden sollte, soll der Erzbischof von Mainz das ihm seit alters zustehende Recht haben, sämtliche vorerwähnten Kurfürsten, seine Genossen bei der vorerwähnten Wahl, durch Briefe zu laden. Und wenn sich alle oder diejenigen, die teilnehmen können oder wollen, am Wahltag versammelt haben, soll der obengenannte Erzbischof von Mainz und kein anderer von seinen Mitkurfürsten einzeln und in folgender Reihenfolge deren Stimme erfragen: Zuerst soll er den Erzbischof von Trier fragen, dem damit die erste Stimme zusteht, und, wie Wir erfahren haben, haben schon bisher zustand; als Zweiten den Erzbischof von Köln, dem die Würde und das Amt zukommt, dem römischen König zuerst die Königskrone aufzusetzen; als Dritten den König von Böhmen, der als gekrönter und gesalbter Fürst der erste unter den weltlichen Kurfürsten ist; als Vierten den Pfalzgrafen bei Rhein, als Fünfte den Herzog von Sachsen, als Sechsten den Markgrafen von Brandenburg; von allen soll der Erzbischof von Mainz in der oben angegebenen Reihenfolge die Stimme erfragen. Nachdem dies geschehen ist, soll er seinerseits von seinen Mitkurfürsten befragt werden, damit auch er seinen Willen kundtue und seine Stimme abgebe.

Ausübung der Erzämter

[3.] Der Markgraf von Brandenburg soll bei Abhaltung des Reichstages dem Kaiser und römischen König das Wasser zum Waschen der Hände reichen, und der König von Böhmen den ersten Trunk, ohne daß dieser freilich nach dem Inhalt der Privilegien seines Königreiches verpflichtet wäre, bei Ausübung dieses Dienstes seine Königskrone zu tragen, es sei denn, es geschehe aus freiem Willen. Der Pfalzgraf bei Rhein hat die Speisen aufzutragen, und der Herzog von Sachsen soll das Amt des Marschalls wahrnehmen, wie es seit alters üblich ist.

Kapitel V

Über die Rechtsstellung des Pfalzgrafen [bei Rhein] und des Herzogs von Sachsen

Reichsvikariat des Pfalzgrafen bei Rhein

[1.] Sooft darüber hinaus das Heilige Reich ledig wird, soll der erlauchte Pfalzgraf bei Rhein, des Heiligen Reiches Erztruchseß, im Namen und in Vertretung des künftigen römischen Königs kraft seines Kurfürstentums und gemäß dem Privileg der Pfalzgrafschaft, der Reichsverweser in den rheinischen und schwäbischen Landen sowie im Gebiet des Fränkischen Rechts sein, und zwar mit der Befugnis, Gericht zu halten, das Präsentationsrecht für die kirchlichen Pfründen auszuüben, Einkünfte und Gefälle einzuheben, Belehnungen vorzunehmen und den Treueid im Namen und in Vertretung des Heiligen Reiches entgegenzunehmen, was freilich später durch den erwählten römischen König unter dessen Herrschaft erneuert werden muß; und auch die [bereits geleisteten] Treueide müssen neuerlich abgelegt werden, von allen ausgenommen sind nur die Fürstenlehen und jene Lehen, die in deutscher Sprache Fahnenlehen genannt werden, deren Übertragung und Einsetzung einzig und allein dem Kaiser und römischen König vorbehalten ist. Der Pfalzgraf aber soll wissen, daß ihm jede Art der Veräußerung oder Verpfändung von Reichsgut während der Dauer seines Reichsvikariats ausdrücklich verboten ist.

Reichsvikariat des Herzogs von Sachsen

Wir wollen, daß dieses Recht des Reichsvikariats auch durch den erlauchten Herzog von Sachsen, des Heiligen Reiches Erzmarschall, in jenen Ländern ausgeübt wird, in denen sächsisches Recht gilt, und dies in derselben Weise und zu denselben Bedingungen, wie sie oben für den Pfalzgrafen dargelegt worden sind.

Gerichtsbarkeit des Pfalzgrafen bei Rhein über den König

[2.] Und obwohl sich der Kaiser und römische König wegen der Rechtsverstöße, derentwegen er angeklagt werden sollte, vor dem Pfalzgrafen bei Rhein, des Heiligen Reiches Erztruchseß und Kurfürsten zu verantworten hat, wie dies angeblich Gewohnheitsrecht ist, so darf der Pfalzgraf diese Gerichtsbarkeit doch nirgendwo sonst ausüben als auf einem Reichstag, auf dem der Kaiser und römische König persönlich anwesend ist.

Kapitel VI

Über das Verhältnis der Kurfürsten zu den übrigen Reichsfürsten

Sitzordnung aller Kurfürsten bei feierlichen Reichshandlungen

Wir gebieten, daß bei Abhaltung eines Reichstages – sooft dies auch geschehen mag -, in Zukunft die vorerwähnten geistlichen und weltlichen Kurfürsten in der vorgeschriebenen Form und Ordnung ihre Sitzplätze zur Rechten und zur Linken unverändert beibehalten sollen, und daß vor ihnen oder einem von ihnen bei allen Handlungen, die zu einem solchen Reichstag gehören, beim Gehen, Sitzen oder Stehen, kein anderer Fürst, welchen Standes, welcher Würde oder welchen Ranges er auch sei, auf irgendeine Art den Vorrang erhalten soll, wobei Wir ausdrücklich bemerken, daß namentlich der König von Böhmen bei der Abhaltung solcher Reichstage, gleichgültig an welchem Ort, bei den vorerwähnten Handlungen vor jedem anderen König unverändert den Vorrang erhalten soll, durch welches besondere Vorrecht seiner Würde dieser auch ausgezeichnet sein soll, aus welchem Anlaß oder Grund er auch gekommen und anwesend sein möge.

Kapitel VII 

Über die Erbfolge der Kurfürsten

Vorspruch

[1.] Unter den zahllosen Sorgen, die Wir Uns täglich um das Wohl des Heiligen Reiches machen, das Wir nach dem Willen des Herrn mit Glück und Hingabe regieren, bedrängt Uns immer wieder die Frage, auf welche Weise die ersehnte, heilsame und dauernde Eintracht unter den Kurfürsten des Heiligen Reiches herbeigeführt und ihre Herzen in aufrichtiger Liebe und Freundschaft erhalten werden können; denn ihre Einsicht und Klugheit wird um so rascher und leichter Ruhe und Frieden im ständigen Wandel der Zeit bringen, je weniger zwischen ihnen Unfriede und Zweitracht herrscht und je aufrichtiger ihre gegenseitige Zuneigung erhalten bleibt, alle Unsicherheit beseitigt und je eindeutiger das Recht des einzelnen [Kurfürsten] festgelegt wird. Es ist weithin bekannt und in der ganzen Welt über jeden Zweifel erhaben, daß die erlauchten Kurfürsten, der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg – der eine kraft seines Königreichs und die andern kraft ihrer Fürstentümer – bei der Wahl des römischen Königs und künftigen Kaisers zusammen mit ihren Mitkurfürsten geistlichen Standes Wahlrecht, Sitz und Stimme haben und mit diesen zusammen die wahren und rechtmäßigen Kurfürsten des Heiligen Reiches sind und auch als solche betrachtet werden.

Primogenitur im Mannesstamm

Damit unter den Söhnen der vorerwähnten weltlichen Kurfürsten in Zukunft kein Anlaß zu Zwietracht und Streit über das Wahlrecht, die Stimme und die vorerwähnte Befugnis entsteht, auch das allgemeine Wohl nicht durch gefährliche Verzögerungen beeinträchtigt wird, und da Wir überdies den Wunsch verspüren, künftigen Gefahren mit Gottes Hilfe wirksam zu begegnen, bestimmen Wir und gebieten mit kaiserlicher Gewalt durch dieses für immer geltende Gesetz, daß nach dem Tode eines weltlichen Kurfürsten Wahlrecht, Stimme und Befugnis zu solcher Wahl jeweils auf seinen rechtmäßigen erstgeborenen, dem weltlichen Stande angehörenden, wenn dieser nicht mehr am Leben sein sollte, auf den erstgeborenen Sohn dieses Erstgeborenen, sofern dieser ebenfalls dem weltlichen Stande angehört, ohne jede Einschränkung und ohne jeden Widerspruch übergehen soll. Sollte aber dieser Erstgeborene ohne rechtmäßige männliche Erben weltlichen Standes von dieser Welt gehen, soll kraft dieser kaiserlichen Verordnung Wahlrecht, Stimme und Befugnis zu der vorerwähnten Wahl auf seinen ältesten, aus echter väterlicher Linie abstammenden Bruder weltlichen Standes, sodann auf dessen Erstgeborenen weltlichen Standes übergehen. Diese Erbfolge der erstgeborenen Söhne und Erben der Kurfürsten in vorerwähntem Wahlrecht, vorerwähnter Stimme und Befugnis, soll auf ewige Zeit beachtet werden, allerdings unter folgender Bedingung und auf folgende Art und Weise: Sollte ein Kurfürst oder sein Erstgeborener oder dessen ältester Sohn weltlichen Standes sterben und rechtmäßige, minderjährige männliche Erben weltlichen Standes hinterlassen, dann soll der älteste Bruder dieses Erstgeborenen solange deren Vormund und zugleich Landesverweser sein, bis der Älteste von ihnen das Mündigkeitsalter erreicht hat; als dieses aber soll bei einem Kurfürsten, so wollen und setzen Wir fest, das vollendete achtzehnte Lebensjahr gelten und für immer anerkannt bleiben. Sobald er dies erreicht hat, soll der Vormund ihm das Wahlrecht, die Stimme und die Befugnis sowie alle damit zusammenhängenden Rechte einschließlich des Erzamtes unverzüglich und vollständig übertragen.

Heimfall von Kurfürstentümern

[2.] Sollte aber eines von diesen Kurfürstentümern dem Heiligen Reiche ledig werden, dann soll und kann es der zu dieser Zeit regierende Kaiser und römische König wie [ein Lehen], das ihm und dem Reich auf rechtmäßige Art und Weise heimgefallen ist, wieder verleihen, stets jedoch unbeschadet der Privilegien, Rechte und Gewohnheiten der Bewohner Unseres Königreiches Böhmen in Bezug auf die Königswahl, die bei Erledigung des Thrones das Recht haben, den König von Böhmen zu wählen, und die nach dem Inhalt dieser von den seligen römischen Kaisern und Königen erlangten Privilegien und der dauernd befolgten Gewohnheit abzuhalten ist, die durch diese Unsere kaiserliche Verordnung in keiner Weise berührt werden, hinsichtlich derer Wir vielmehr verfügen, daß diese jetzt und auf ewige Zeiten nach ihrem ganzen Inhalt und ihrer ganzen Form uneingeschränkt in Kraft bleiben sollen.

Kapitel VIII

Über die Gerichtsprivilegien des Königs von Böhmen und der Bewohner seines Königreichs

Privilegium de non evocando

Nachdem den erlauchten Königen von Böhmen, Unseren Vorfahren und Vorgängern, sowie dem Königreich Böhmen und seiner Krone von den seligen römischen Kaisern und Königen einst huldreich bewilligt und bestätigt worden ist, und in diesem Königreich seit unvordenklicher Zeit, so daß heute keine Erinnerung mehr an das Gegenteil vorhanden ist, eine wohllöbliche, ununterbrochen gehaltene und durch Brauch und Übung gewahrte Gewohnheit besteht, ohne daß je ein Widerspruch oder eine Unterbrechung stattgefunden hätte, nach der weder ein Fürst, Freiherr, Adeliger, Ritter, Dienstmann, Burgmann, Bürger noch sonst irgend jemand aus diesem Reich und den dazugehörigen Gebieten, wo immer diese auch gelegen sein mögen, von welcherlei Stand, Würde, Vorrecht oder Rang er auch sei, durch einen Kläger vor irgendein Gericht außerhalb dieses Königreichs oder vor das Gericht eines anderen als das des Königs von Böhmen und seines königlichen Hofgerichtes gezogen oder geladen werden könnte noch in Zukunft jemals gezogen oder geladen werden darf oder kann, erneuern und bestätigen Wir mit kaiserlicher Gewalt, kaiserlicher Machtvollkommenheit und mit bestem Wissen dieses Privileg, diese Gewohnheit und diesen Beweis Unserer Huld und verordnen durch dieses für ewige Zeiten geltende kaiserliche Gesetz, daß – sollte entgegen dem vorerwähnten Privileg, der Gewohnheit oder dem Beweis Unserer Huld einer der Genannten, er sei Fürst, Freiherr, Edelmann, Ritter, Dienstmann, Bürger, Burgmann oder Bauer oder irgendeine andere Person wegen einer peinlichen oder bürgerlichen oder gemischten Klage oder wegen einer anderen Sache zu irgendeiner Zeit vor irgendein Gericht außerhalb des erwähnten Königreichs Böhmen geladen werden – er in keiner Weise verpflichtet ist, vor diesem Gericht zu erscheinen und sich dort zu verantworten. Sollte aber gegen die- oder denjenigen, der nicht erscheint bzw. die nicht erscheinen, von irgendeinem Richter außerhalb des Königreichs Böhmen, welche Befugnis er auch haben mag, gerichtlich vorgegangen, ein Prozeß eröffnet oder ein oder mehrere Zwischen- oder Endurteile in einer der oder allen vorerwähnten Rechtssachen in irgendeiner Weise gefällt oder verkündet werden, so erklären Wir kraft der vorerwähnten kaiserlichen Gewalt und kaiserlichen Machtvollkommenheit sämtliche gerichtlichen Ladungen dieser Art, Verfügungen, Prozesse, Urteile, Vollstreckungen und alles, was als Rechtsfolge aus diesen Maßnahmen oder einer dieser [Maßnahmen] sich ergeben, eintreten oder sonst folgen könnte, für vollständig unwirksam und heben sie insgesamt auf.

Privilegium de non appellando

Wir fügen ausdrücklich hinzu und bestimmen kraft derselben kaiserlichen Gewalt und kaiserlichen Machtvollkommenheit durch diese auf ewig geltende kaiserliche Verordnung, daß es im vorerwähnten Königreich Böhmen seit unvordenklichen Zeiten und stets so gehalten wird, keinem Fürsten, Freiherrn, Adeligen, Ritter, Dienstmann, Bürger, Burgmann oder Bauern und auch sonst keiner Person und keinem Einwohner des bereits mehrfach erwähnten Königreichs Böhmen, welchen Standes, Ansehens, Würde oder Rang er sei, zu gestatten, von irgendwelchen Prozessen, Zwischen- oder Endurteilen oder Verfügungen des Königs von Böhmen oder seiner Richter noch von deren Vollstreckungsbefehlen, die im königlichen Hofgericht oder in den Gerichten des Königs oder in den Gerichten des Königs oder von den vorerwähnten Richtern erlassen oder gefällt worden sind oder erlassen wurden, an irgendein anderes Gericht zu appellieren. Beschwerden und Berufungen dieser Art sollen, wenn solche gegen diese eingebracht werden, keine Gültigkeit für sich beanspruchen können, und die Appellanten sollen wissen, daß sie dadurch zur Strafe den Verlust ihrer Prozesse erleiden.

Kapitel IX

Über Gold-, Silber- und andere Bergwerke

Berg-, Zoll- und Judenregal

Wir bestimmen mit dem gegenwärtigen, für alle Zeiten gültigen Gesetz und erklären mit bestem Wissen, daß Unsere Nachfolger als Könige von Böhmen sowie alle geistlichen und weltlichen Kurfürsten, die in Zukunft sein werden – einzeln und insgesamt – sämtliche Gold- und Silbergruben und Bergwerke für Zinn, Kupfer, Eisen, Blei und beliebige andere Metalle wie auch für Salz, soweit sie bereits abgeteuft sind oder künftig abgeteuft werden, die sich in dem vorerwähnten Königreich und jenen Ländern und zugehörigen Gebieten, die diesem Königreich folgepflichtig sind, befinden, und ebenso die vorerwähnten Fürsten, die in ihren Fürstentümern, Ländern, Herrschaften und zugehörigen Gebieten gelegenen Bergwerken rechtmäßig besitzen und ohne jede Beeinträchtigung mit allen Rechten nutzen können, wie man dergleichen gewöhnlich nutzen kann und nutzt, sowie auch, daß sie Juden aufnehmen und die in früherer Zeit errichteten und festgesetzten Zölle erheben können, was auch Unsere Vorfahren, die Könige von Böhmen seligen Angedenkens, sowie die Kurfürsten und ihre Vorfahren und Vorgänger bis in die Gegenwart rechtmäßig tun konnten, wie dies bekanntermaßen nach alter löblicher, bewährter und seit unvordenklich langer Zeit geübter Gewohnheit gehalten worden ist.

Kapitel X

Über das Münzrecht

Münzregal des Königs von Böhmen

Wir bestimmen ferner, daß der König von Böhmen, Unser künftiger Nachfolger, berechtigt sein soll, wie bekanntlich von alters her Unsere Vorgänger, die Könige von Böhmen ehrwürdigen Angedenkens, berechtigt waren und sich im uneingeschränkten und dauernden Besitz des nachgenannten Rechtes befunden haben, an jedem Ort und in jedem Teil seines Reiches und aller ihm folgepflichtigen Länder und zugehörigen Gebiete Gold- und Silbermünzen zu schlagen und schlagen zu lassen, wo immer es der König bestimmt und wo immer es ihm passend erscheint, ... .

Kapitel XI

Über die Gerichtsprivilegien der Kurfürsten

Privilegium de non evocando

Wir stellen darüber hinaus fest, daß Grafen, Freiherrn, Adelige, Lehnsleute, Vasallen, Burgvögte, Dienstmannen, Bürger, Burgmannen und sonstige Personen, die dem Erzstift von Köln, Mainz und Trier folgepflichtig sind, welchen Standes, Ranges oder Würde sie auch sein mögen, von keinem Kläger außerhalb des Gebietes, der Parken und der Grenzen dieser Kirchen und der dazugehörigen Gebiete vor kein anderes Hofgericht oder kein anderes Gericht ausgenommen das der Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln und deren Richter weder in den vergangenen Zeiten geladen werden konnten noch künftig und auf ewige Zeiten gezogen oder vor diesen verklagt werden dürfen oder können, wie dies in den vergangenen Zeiten gehalten worden ist. Sollten aber die vorerwähnten Leute der Erzstifter von Trier, Mainz oder Köln – einzeln oder mehrere – auf irgend jemandes Begehren von irgendeinem Hofgericht wegen einer peinlichen, bürgerlichen oder gemischten Klage oder sonst einer Rechtssache außerhalb des Gebietes, der Grenzen und Marken der vorerwähnten Erzstifter oder einer von ihnen geladen werden, so sollen sie keineswegs verpflichtet sein zu erscheinen oder sich zu verantworten; Ladung, Verfahren sowie sämtliche Zwischen- oder Endurteile, die gegen die nicht Erschienenen von solchen fremden Richtern gefällt oder erlassen worden sind oder noch erlassen oder gefällt werden sollten, sowie deren Verfügungen und Vollstreckungsbefehle einschließlich der Rechtsfolgen, die sich aus diesen ergeben, stattfinden oder ableiten könnten, erklären Wir von Rechts wegen für ungültig.

Privilegium de non appellando

Wir fügen hinzu, daß es keinem Grafen, Freiherrn, Adeligen, Lehnsmann, Vasallen, Burgvogt, Ritter, Dienstmann, Bürger, Bauern und überhaupt keiner Person, die diesen Erzstiftern untertan ist, keinem Einwohner, welchen Standes, welcher Würde oder welchen Ranges er auch sei, gestattet sein soll, von Prozessen, Zwischen- oder Endurteilen doer Verfügungen dieser Erzbischöfe und Erzstifter oder ihrer weltlichen Richter oder deren Vollstreckungen, die im erzbischöflichen Gericht oder dem Gericht der vorerwähnten Richter gegen sie erlassen oder verfügt worden sind oder künftig verfügt oder erlassen werden, an irgendein anderes Gericht zu appellieren, solange ihnen nicht bei ihrer Klage das Recht verweigert wird (fuerit iustitia denegata).

Wir verordnen, daß solche Appellationen zurückgewiesen werden sollen und erklären sie für aufgehoben und ungültig. Im Falle einer Rechtsverweigerung aber soll allen vorgenannten Personen gestattet sein, an das kaiserliche Hofgericht oder an den Hofrichter, der der Klageerhebung dem kaiserlichen Hofgericht vorsteht zu appellieren; doch dürfen diejenigen, denen das Recht verweigert worden ist, auch in einem solchen Fall nicht an irgendeinen anderen ordentlichen oder beauftragten Richter appellieren. Was immer gegen vorstehende Bestimmungen verstößt, soll von Rechts wegen ungültig sein. Wir wollen, daß die gegenwärtige Verordnung kraft dieses Unseres kaiserlichen Gesetzes auch auf die erlauchten weltlichen Kurfürsten, den Pfalzgrafen bei Rhein, den Herzog von Sachsen und Markgrafen von Brandenburg, ihre Erben, Nachfolger und Untertanen einschließlich der zuvor erwähnten Bestimmungen und Bedingungen in vollem Umfang Anwendung findet.

Kapitel XVII

Über das Ansagen von Fehden

Verbot der Fehdeansage zur Unzeit

Wir erklären, daß diejenigen, die in Zukunft unter dem Vorwand, einen Rechtsgrund zur Ansage einer Fehde zu haben, ihren Fehdegegnern an Orten, wo diese keine Wohnung haben oder sich gewöhnlich nicht aufhalten, zur Unzeit die Fehde ansagen, keine rechtmäßige Fehde mit Schädigung durch Brand, Raub oder Beutemachen führen können. Und da Betrug und Arglist niemandem zum Vorteil gereichen sollen, bestimmen Wir durch dieses für alle Zukunft gültige Gesetz, daß Fehdeansagen, die gegen irgendwelche Herren oder Personen, mit denen man in Gemeinschaft gelebt, in deren Diensten man gestanden oder sich sonst in ehrlicher Freundschaft befunden hat, auf diese Art und Weise vorgenommen worden sind oder künftig vorgenommen werden, unwirksam sein sollen, und daß es nicht erlaubt sein soll, unter dem Vorwand einer Fehde jemanden durch Brand, Raub oder Beutemachen zu schädigen, außer wenn die Fehde drei volle Tage zuvor dem Fehdegegner persönlich oder an dem Ort, an dem er seinen Wohnsitz hat, öffentlich angesagt worden ist und dies durch unbescholtene und glaubwürdige Zeugen zuverlässig bewiesen werden kann.

Wer sich unterstehen sollte, jemanden auf andere Weise als vorerwähnt die Fehde anzusagen und unmittelbar anzugreifen, soll der Ehrlosigkeit verfallen, eine Fehdeansage dieser Art als nicht geschehen betrachtet und darüber hinaus bestimmt werden, daß der Fehdeführer als ein Verräter von jedem Richter mit den gesetzlichen Strafen zu belegen ist.

Außerdem verbieten und verurteilen Wir bei den Strafen, die vorerwähnten geheiligten Gesetze für derartige Handlungen vorsehen, alle unrechtmäßigen Fehden und bewaffneten Auseinandersetzungen sowie alle unrechtmäßigen Brandschatzungen, Raub- und Beutezüge, alle unrechtmäßigen Zoll- und Geleitsrechte sowie alle hierfür unrechtmäßig eingehobenen Abgaben.

Kapitel XX

Über die Unteilbarkeit der Kurlande und der mit diesen verbundenen Rechte

Da alle Fürstentümer, kraft deren die weltlichen Kurfürsten bekanntlich Sitz und Stimme bei der Wahl eines römischen Königs und künftigen Kaisers haben, mit diesem Wahlrecht sowie mit den Ämtern, Würden und anderen Rechten, die wiederum mit jedem von diesen verknüpft oder von diesen abhängig sind, so sehr verbunden und untrennbar vereinigt sind, daß Wahlrecht, Stimmrecht, Amt und Würde sowie andere Rechte, die zu jedem dieser Fürstentümer gehören, auf keinen anderen entfallen können außer auf denjenigen, der das Fürstentum selbst mit dem Land, den Amtsgütern, Lehen und der Herrschaft sowie sämtlichem Zubehör innehat, bestimmen Wir durch diese für alle Zukunft gültige kaiserliche Verordnung, daß jedes der vorerwähnten Fürstentümer mit Wahlrecht, Stimmrecht, Amt und allen übrigen mit ihm verknüpften Würden, Rechten und Zubehörungen dergestalt fortbestehen und auf ewige Zeiten unteilbar vereint und verbunden sein soll, daß der Inhaber eines jeden Kurfürstentums Wahlrecht, Stimmrecht, Amt, Würde und alles mit diesem verbundene Zubehör, unangefochten und uneingeschränkt innehaben und von allen als Kurfürst anerkannt werden soll und daß er und kein anderer von den übrigen Kurfürsten zur Wahl und zu allen anderen Handlungen, die zur Ehre und zum Wohl des Heiligen Reiches vorgenommen werden sollen, jederzeit ohne Einschränkung eingeladen und zugelassen werden soll. Außerdem darf keines der vorerwähnten Rechte von den anderen getrennt oder zu irgendeiner Zeit abgesondert werden, da sie untrennbar sind und bleiben sollen, noch kann eines von diesen gerichtlich oder außergerichtlich getrennt oder nur teilweise beansprucht, erlangt oder durch Urteil abgetrennt werden. Sollte jemand eines ohne das andere für sich beanspruchen, darf ihm kein rechtliches Gehör gewährt werden. Sollte aber jemand aus Versehen oder sonst auf andere Weise dennoch rechtliches Gehör gefunden oder ein gerichtliches Verfahren, ein Urteil, oder ein Weistum oder Ähnliches gegen diese Unsere Verordnung stattgefunden haben oder auf irgendeine Weise versucht worden sein, sollen diese und alle rechtlichen Folgerungen, die sich im ganzen wie im einzelnen aus diesen ergeben, ohne jede Einschränkung unwirksam sein (eo ipso viribus non subsistant).

Kapitel XXI.

Über die Rangordnung der Erzbischöfe bei feierlichen Aufzügen.

Wenngleich Wir am Anfang dieser Unserer Gesetze in Bezug auf die Sitzordnung der geistlichen Kurfürsten im Rat, bei der Tafel oder bei sonstigen Gelegenheiten, etwa wenn ein Reichstag abgehalten wird oder die Kurfürsten sich in Zukunft mit dem Kaiser und römischen König versammeln, hinreichend Vorsorge getroffen haben, weil darüber, wie Wir gehört haben, in früheren Zeiten des öfteren gestritten worden ist, erachten Wir es dennoch für nützlich, deren Rangordnung auch bei feierlichen Prozessionen und anderen Umzügen festzulegen. Wir bestimmen daher durch dieses Unseres für immer gültige kaiserliche Gesetz, wann immer bei einer Versammlung des Kaisers und römischen Königs mit den vorerwähnten Kurfürsten dem Kaiser und König die Reichskleinodien bei einem feierlichen Umzug vorangetragen werden, der Erzbischof von Trier direkt vor dem Kaiser und König einherschreiten soll, und zwischen ihnen nur diejenigen gehen sollen, die die kaiserlichen und königlichen Kleinodien tragen. Sollte aber der Kaiser und König ohne diese Kleinodien einherschreiten, dann soll der Erzbischof von Trier dem Kaiser und König auf die vorerwähnte Weise vorangehen, ohne daß sich jemand zwischen ihnen befindet, die beiden anderen geistlichen Kurfürsten aber sollen ihre Plätze entsprechend ihrer jeweiligen Kirchenprovinzen, wie früher bereits in Bezug auf die Sitzordnung dargelegt wurde, auch bei den feierlichen Aufzügen beibehalten.

Kapitel XXII

Über die Rangordnung der weltlichen Kurfürsten bei feierlichen Prozessionen und durch wen die Reichskleinodien vorangetragen werden

Um auch die Rangordnung der weltlichen Kurfürsten bei feierlichen Aufzügen zu regeln, an denen der Kaiser und römische König teilnimmt, wovon Wir oben geredet haben, bestimmen Wir, daß, wenn ein Reichstag abgehalten wird und die Kurfürsten mit dem Kaiser und römischen König bei irgendwelchen Handlungen oder Feierlichkeiten in einem feierlichen Aufzug einherschreiten und hierbei die kaiserlichen und königlichen Kleinodien vorangetragen werden, der Herzog von Sachsen das Schwert des Kaisers und Königs tragen und dem Kaiser und König in der Mitte zwischen diesem und dem Erzbischof von Trier voranschreiten; der Pfalzgraf bei Rhein mit dem Reichsapfel zur Rechten und der Markgraf von Brandenburg mit dem Szepter zur Linken des Herzogs von Sachsen in gleicher Reihe einherschreiten; der König von Böhmen aber dem Kaiser und König unmittelbar, ohne daß irgend jemand zwischen beiden geht, folgen soll.

Kapitel XXXI

Sprachunterricht für die Nachfolger im Amt eines Kurfürsten]

Da die Erhabenheit des Heiligen Römischen Reiches die Gesetze und Regierung so verschiedenartiger, sich durch Sitten, Lebensweise und Sprache unterscheidender Länder und Leute zu bestimmen hat, erscheint es geziemend und nach dem Urteil aller Einsichtigen sinnvoll und zweckmäßig, daß die Kurfürsten, des Reiches Säulen und Wände, in den verschiedenen Sprachen und Mundarten unterwiesen werden, auf daß sie die Leute besser verstehen können und von den Leuten besser verstanden werden, wenn sie der Kaiserlichen Majestät bei der Sorge für das Wohl so vieler Menschen beistehen und einen Teil der Last des Regierens tragen.

Daher verfügen Wir, daß der erlauchten Kurfürsten, nämlich des Königs von Böhmen, des Pfalzgrafen bei Rhein, des Herzogs von Sachsen und des Markgrafen von Brandenburg, Söhne, Erben und Nachfolger, nachdem man als sicher voraussetzen darf, daß sie die ihnen angestammte deutsche Sprache kennen und von Kindheit an mit ihr vertraut sind, vom Beginn ihres siebenten Lebensjahres in der lateinischen, der italienischen und der slawischen Sprache unterrichtet werden, damit sie bis zum vierzehnten Lebensjahr – je nach ihrer von Gott geschenkten Begabung – mit diesen vertraut werden; denn es wird dies nicht nur für nützlich, sondern aus den vorerwähnten Gründen für höchst notwendig erachtet, weil es sich um jene Sprachen handelt, die am häufigsten für den amtlichen Gebrauch und Bedarf des Heiligen Römischen Reiches angewendet zu werden pflegen und weil in diesen die wichtigsten Reichsgeschäfte vorgenommen werden.

Wir verordnen aber, daß bei allem folgendes Verfahren beachtet werden soll: Es sei dem freien Ermessen der Eltern überlassen, entweder, wenn sie Söhne haben, diese, ansonsten die nächsten Verwandten, von denen sie annehmen, daß sie ihnen in ihren Fürstentümern nachfolgen werden, an jene Orte zu senden, an denen sie diese Sprachen erlernen können oder ihnen in ihren eigenen Häusern sprachkundige Erzieher, Lehrer und Gefährten zu geben, auf daß sie durch Umgang wie durch Unterricht die Sprachen gleichermaßen erlernen.

